
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/2/28 2007/06/0247
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2008

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §64a Abs2;

AVG §64a Abs3;

Rechtssatz

Auch eine verspätet erlassene Berufungsvorentscheidung tritt durch einen rechtzeitigen Vorlageantrag außer Kraft

(siehe das hg. Erkenntnis vom 17. November 1994, Zl. 92/06/0243).
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